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ErwGr

Erwägungsgrund 37 - Unternehmensgruppe

1 Eine Unternehmensgruppe sollte aus einem herrschenden Unternehmen und den von diesem
abhängigen Unternehmen bestehen, wobei das herrschende Unternehmen dasjenige sein sollte, das
zum Beispiel aufgrund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das
Unternehmen geltenden Vorschriften oder der Befugnis, Datenschutzvorschriften umsetzen zu lassen,
einen beherrschenden Einfluss auf die übrigen Unternehmen ausüben kann. 2 Ein Unternehmen, das
die Verarbeitung personenbezogener Daten in ihm angeschlossenen Unternehmen kontrolliert, sollte
zusammen mit diesen als eine „Unternehmensgruppe“ betrachtet werden.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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